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79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Artikel 12 

Die während der Geltungsdauer des vorliegenden Abkommens von den Unternehmen beider Staaten 
übernommenen Rechtsverbindlichkeiten bleiben vom Ablauf des vorliegenden Abkommens unberührt. 
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